Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es entstand in den letzten Supervisionen die Fragestellung, in wie weit ein diensthabender KID-Mitarbeiter (Kriseninterventionsberater / Notfallseelsorger) im Verlauf eines Einsatzes das klinische ärztliche Personal bei der Klärung der Fragestellung an die Angehörigen unterstützen kann bzw. soll.

 

Mit dieser Email übersende ich Euch heute ein paar weitergehende Informationen zum Thema Organspende.

 

· TransplantationsG, § 3 - Entnahme mit Einwilligung des Spenders 

(1)        Die Entnahme von Organen oder Geweben ist, soweit in § 4 oder § 4a nichts Abweichendes bestimmt ist, nur zulässig, wenn 

1.       der Organ- oder Gewebespender in die Entnahme eingewilligt hatte,

2.       …

· TransplantationsG, § 4 - Entnahme mit Zustimmung anderer Personen 

(1)        Liegt dem Arzt, … , weder eine schriftliche Einwilligung noch ein schriftlicher Widerspruch des möglichen Organ- oder Gewebespenders vor, ist dessen nächster Angehöriger zu befragen, ob ihm von diesem eine Erklärung zur Organ- oder Gewebespende bekannt ist. Ist auch dem nächsten Angehörigen eine solche Erklärung nicht bekannt, so ist die Entnahme … nur zulässig, wenn ein Arzt den nächsten Angehörigen über eine in Frage kommende Organ- oder Gewebeentnahme unterrichtet und dieser ihr zugestimmt hat. Kommt eine Entnahme mehrerer Organe oder Gewebe in Betracht, soll die Einholung der Zustimmung zusammen erfolgen. Der nächste Angehörige hat bei seiner Entscheidung einen mutmaßlichen Willen des möglichen Organ- oder Gewebespenders zu beachten. Der Arzt hat den nächsten Angehörigen hierauf hinzuweisen. Der nächste Angehörige kann mit dem Arzt vereinbaren, daß er seine Erklärung innerhalb einer bestimmten, vereinbarten Frist widerrufen kann; die Vereinbarung bedarf der Schriftform.

(2)        Der nächste Angehörige ist nur dann zu einer Entscheidung nach Absatz 1 befugt, wenn er in den letzten zwei Jahren vor dem Tod des möglichen Organ- oder Gewebespenders zu diesem persönlichen Kontakt hatte. Der Arzt hat dies durch Befragung des nächsten Angehörigen festzustellen. Bei mehreren gleichrangigen nächsten Angehörigen genügt es, wenn einer von ihnen nach Absatz 1 beteiligt wird und eine Entscheidung trifft; es ist jedoch der Widerspruch eines jeden von ihnen beachtlich. Ist ein vorrangiger nächster Angehöriger innerhalb angemessener Zeit nicht erreichbar, genügt die Beteiligung und Entscheidung des zuerst erreichbaren nächsten Angehörigen. Dem nächsten Angehörigen steht eine volljährige Person gleich, die dem möglichen Organ- oder Gewebespender bis zu seinem Tode in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahegestanden hat; …

 

Eine beratende unterstützende Rolle kann deshalb im Bedarfsfall in Akutsituationen auch dem KID-Mitarbeiter zukommen. 

 

Meiner bisherigen Erfahrung nach kann sich die (Akut-)Begleitung der nächsten Angehörigen bei diesem, oftmals mit zusätzlichen Emotionen belegten, Entscheidungsprozess bei entsprechender Ermutigung / positiver Wertung („…es ist gut so wie Sie sich [wie auch immer!!] entschieden haben…“) förderlich auf die weiteren persönlichen Bewältigungsstrategien auswirken.

 

Nota bene: Als besondere Grenzerfahrung ist die Entscheidung von Eltern zu sehen, die sich zu einem Entschluß für eine Organentnahme bei minderjährigen Kindern/Jugendlichen entschließen. Das Angebot einer weiter begleitenden Nachsorge an diesen Personenkreis, z.B. durch professionelle Trauerbegleitung oder therapeutische Beratung/Unterstützung, halte ich in derartigen Fällen für lege artis bzw. unabdingbar.

 

Freundliche Grüße,

Dieter
 

Dieter Lenzenhuber

Bezirksfachdienstführer Notfallnachsorge

BRK-BEZIRKSVERBAND SCHWABEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier noch einige Inernet-Dokumente zu ethischen und theologischen Fragen im Zusammenhang mit Organtransplantationen.

Hanjo v.Wietersheim

Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der EKD zu Organtransplantationen, 1990, Bonn / Hannover
http://www.ekd.de/EKD-Texte/organtransplantation_1990.html
Zur Ethik der Organspende und der Transplantation Perspektiven aus der Sicht von Theologie und Kirche 

http://www.bistummainz.de/bm/dcms/sites/bistum/bistum/kardinal/texte/texte_2005/organspende.html
Dissertation: Ethische Fragen im Zusammenhang mit Organtransplantationen
http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/1998/choi/inhalt.htm
